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ÖSTERBEICHISCHER RECHTSANWALTSKAMMERTAG 
1010 WIEN, ROTENtURMSTRASSE 13 (ERTLGASSE 2), POSTFACH 612, TELEFON 632718, DW 23 

Zl. 63/85 
GZ.641/85 

Zu Zl. 37.601/1-3/85 

An das 

Bundesministerium 
Verwaltung 

Stubenring 1 

1010 W I E N 

Betr.: Entwurf einer Novelle zum Sonderunterstützungs_ 
gesetz; 

Der gefertigte Österreichische Rechtsanwaltsk:aromertag 

erstattet zum Entwurf eine r  Novelle zum SONDERUNTERS1'ÜTZtlNGS­

GESETZ nachstehende 

S t e l 1 u n 9 n a h  m e. 

G rundsätzlich muß im Zusammenhang mit dem Soncterunter­

stützungsgesetz darauf hingewiesen werden, daß die Sich in 

diesem Gesetz manifestierende Mentalität auf eine falsche 

Wirtschaftspolitik schließen läßt .. Es ist sicher riC::hti9r daß 

Personen, die knapp vor ihrer Pensionierung aus wirt;:;chaft.­

lichen Gründen i hren Posten verlieren, nicht der Not anheim 

gegeben werden können, aber es 1st grundsätzlich abZt;lehneul' 

auf dem Umweg über das gegenständliche Gesetz, das ohnedies 

viel zu früh angesetzte Pensionsalter noch auf jünge�e Jahr� 

gänge aUSZUdehnen. 

Die Problematik der Finanzierbarkeit, oder be�ser g$_ 
sagt, Nichtfinanzierbarkeit, der gegenständlichen Pensions� 

versicherung, muß als allgemein bekannt vorausgeset�t werden� 
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Ob nun auf dem Wege über das ponderunterstützungsgesetz 

oder auf dem Wege über Zuschüsse des Budgets zur Finanzierung 

der Pensionen, Mittel aufgebracht werden müssen, ist im Grunde 

genommen gleichgültig und lediglich eine Etikettenfrage. Tat­

sache ist, daß es nicht angeht, Arbeitslosigkeit dadurch zu 

verschleiern, daß man unter verschiedenen anderen Titeln Unter­

stützungen auszahlt und dadurch die Statistik rein optiSCh ver­

bessert. 

Nach Meinung des Österreichischen Rechtsanwaltskammer­

tages wäre es daher unbedingt notwendig, die Voraussetzungen 

für einen zeitgemäßen Strukturwandel der österreiChischen Wirt­

schaft zu beschleunigen, in welchem Fall man die Arbeitslosig­

keit wirksam bekämpfen könnte und keine Notlösungen, wie dieses 

Gesetz, benötigen würde. Ganz im Gegenteil mUßte, nach Ansicht 

des Österreichischen Rechtsanwaltskammertages die Sanierung der 

Pensionsversicherung dadurch angepeilt werden, daß man die sach­

lich völlig unbegründete frühere pensionierung von Frauen ab­

schafft, oder überhaupt das Pensionsalter hinaUfsetzt, was in 

einer Zeit, in der sich die durchschnittliche Lebenserwartung 

der pensionsreifen Personen gegenüber früher um ca 10 Jahre 

erhöht hat, die nächstliegende und zweckdienlichste Maßnahme 

wäre. 

Daß eine derartige Bekämpfungsmethode der Arbeitslosig­

keit von Personen in relativ vorgerücktem Alter, möglich ist, 

beweisen Beispiele aus Übersee, wo man auch nicht die Aufrecht­

erhaltung der Herstellung von produkten, die niemand mehr 

braucht und niemand mehr haben will, forciert, sondern in neue, 

zukunftsträchtige und auch arbeitsintensive WirtSChaftssparten 

vorstößt. Es ist eben so, daß die Wirtschaftsentwicklung nicht 

stehen bleibt und ebenso, wie heute die Erzeugung von Gasla­

ternen wohl kaum mehr irgendjemanden ernähren würde, wird es 

wahrscheinlich bald mit soundsovielen Stahlprodukten und ande­

ren Prestigeerscheinungen früherer Zeiten sein. 

Bezweifelt muß auch werden, daß die in diesem Novellen­

entwurf enthaltenen Verbesserungen keine zusätzlichen finan­

ziellen Belastungen des Staates beinhalten. 
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Aus all diesen Gründen lehnt der Öster reichische 

Rechtsanwaltskammertag das gegenständliche Gesetz ab. 

Wien, am 21.März 1985 

DER ÖSTERREICHISCHE RECHTSANWALTSKAMMERTAG 

Dr.SCHU P PICH 

Präsident 
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